
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 21.06.2022
	Beschlussvorlage: Das dargestellte Planungsgebiet im Ortsteil Klinga war Anfang der 1990er Jahre schon einmal Gegenstand eines planungsrechtlichen Verfahrens. Damals wurde jedoch nur der westlich gelegene Bauabschnitt A genehmigt, weil die in Planung befindliche Ortsumgehungsstraße der S 45 das Planungsgebiet gekreuzt hätte. Inzwischen ist die genannte Ortsumgehungsstraße weiter östlich geplant (so wie im Flächennutzungsplan dargestellt).Somit stellt der hier begründete Bebauungsplan die sachliche Fortsetzung der 1993 schon im Grundsatz beschlossenen städtebaulichen Anliegen dar.Das Planungsgebiet ist zwar im gültigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt, befindet sich aber derzeit aufgrund seiner Randlage (s.o.) im Status Außenbereich nach § 35 BauGB.Insofern ist die Erstellung eines Bebauungsplanes Voraussetzung für die Nutzung als Bauland.Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die Aussagen des gültigen Flächennutzungsplanes konkretisiert und die durch die Verlegung der geplanten Ortsumgehungsstraße unvollendet gebliebene städtebauliche Beplanung des Gebietes zwischen der Wohnbebauung an der Krankenhausstraße / Gartenstraße und dem Anwesen der ehemaligen Bleichertschen Villa vollendet werden.Die Belange der Gemeinde Großpösna werden vom Vorhaben nicht berührt. 
	Bereits gefasste Beschlüsse:  
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 28.06.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-52
	Beschlusstext: dem 2. Entwurf des Bebauungsplan „Klinga - Krankenhausstraße, Abschnitt 2“ im Ortsteil Klinga der Gemeinde Parthenstein, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum 2. Entwurf des Bebauungsplan „Klinga - Krankenhausstraße, Abschnitt 2“ im Ortsteil Klinga der Gemeinde Parthenstein
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


